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IKW-Seminar „Handhabung von Unverträglichkeiten“ 
Am 24. Januar 2006 - Erinnerung - 
_____________________________________________ 
 
Bereits mit der 6. Änderungs-Richtlinie erhielten die Hersteller kosmetischer Mittel die 
Auflage, gesundheitliche Unverträglichkeiten auf kosmetische Mittel innerhalb der 
Produktangaben zu erfassen. Zwischenzeitlich gab es in der 7. Änderung noch zu-
sätzlich die Verpflichtung, interessierten Verbrauchern Informationen hinsichtlich Un-
verträglichkeiten mit kosmetischen Mitteln an die Hand zu geben. Hierzu ist es aller-
dings erforderlich, dass einerseits mit Anfragen von Verbrauchern oder Ärzten inner-
halb der Firmen sorgfältig umgegangen wird und andererseits die Bearbeitung und 
Erfassung nach einem einheitlichen System erfolgt. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, hat man sich bei COLIPA intensiv mit der Thematik befasst und einen Leit-
faden zur Handhabung von Meldungen über Unverträglichkeiten herausgegeben. Der 
IKW hat diesen Leitfaden ins Deutsche übersetzt und wird am 24. Januar 2006 im  
 

Frankfurt Marriott Hotel, 
Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt am Main, 
Telefon 069 / 7955-2222, Telefax 069 / 7955-2432, 

Beginn: 9.30 Uhr, Ende gegen 14.00 Uhr, 
 
für seine Mitgliedsfirmen ein Seminar abhalten, das das Vorgehen im Detail erläutern 
wird. Die Leitlinien wurden beim IKW-Seminar Kosmetik und Recht verteilt und liegen 
als Broschüre dem RT 133/2005 bei. Der IKW hatte bereits 1997 einen Leitfaden he-
rausgegeben, wie die Firmen vermeintliche oder tatsächliche Unverträglichkeiten 
handhaben sollen (Rechtssammlung 38/4 bis 38/4b). Diese Empfehlung sollte den 
Firmen helfen, Verbraucheranfragen zu Unverträglichkeiten von kosmetischen Mitteln 
zu bearbeiten.  
 
Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit der Mitgliedsfirmen mit IVDK/IDOK verstärkt 
werden. Diese gesamten Aktivitäten müssen von den Firmen mit großer Sorgfalt 
wahrgenommen werden; dies alles vor dem Hintergrund der Vermeidung einer ge-
setzlichen Regelung ähnlich wie im Bereich der Arzneimittel (Pharmacovigilance).  
 
Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, dass von jeder IKW-Mitgliedsfirma 
mindestens ein Vertreter dieses Seminarangebot annimmt. 



 
Bitte, melden Sie sich mit beigefügtem Formular an. Die Teilnahmegebühr beträgt € 
70,--. Dieser Betrag ist vor Veranstaltungsbeginn in bar zu entrichten. Wir bitten um 
Verständnis dafür, dass für Anmeldungen, die nach dem 5. Januar 2006 storniert 
werden, dieser Betrag trotzdem erhoben werden muss, da wir dann die endgültige 
Teilnehmerzahl dem Hotel mitteilen und die hierfür entstehenden Kosten tragen 
müssen. 
 
Im Frankfurt Marriott Hotel wurde ein Zimmerkontingent vom 23. bis 24. Januar 2006 
reserviert. Mit beiliegendem Formular können Sie direkt beim Hotel das Zimmer 
abrufen. Eine Kopie hiervon sollte dem IKW zur Kenntnisnahme zugehen. Der von 
uns vereinbarte Sonderpreis für das Zimmer beträgt € 155,-- zuzüglich Frühstück in 
Höhe von € 22,--. Die Zimmeranmeldung muss bis spätestens 5. Januar 2006 
vorliegen. 
 
Anlagen 
 


